
III. HINWEISE 
 
3.1 Bodenschutz  
3.1.1 M1, Schutz des Oberbodens. Abtrag des unbelasteten Oberbodens, zwischenlagern, 

auf die geplanten Böschungen wieder auftragen. Überschüssiger Oberboden auf die 
Flurstücke 612 und 645 östlich des Plangebiets (Bereich BWV-Leitung aufbringen. 
Lagerung, Zwischenbegrünung, DIN 18915, (siehe Umweltbericht). 

 
3.2 Denkmalschutz 
3.2.1 Hinweis auf § 20 und § 27 DSchG: Das Kulturdenkmal „Wüstung Brenzkofen“ grenzt 

nördlich an das VBPlangebiet an.  
"Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden." 

 
 
 
IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME  (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 
4.1 Naturschutz  

4.1.1 Das Plangebiet liegt innerhalb eines regionalen Grünzugs. 

 
14.0 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuch ern und sonstigen 

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
14.1 Allgemeine Festsetzungen: 

Auf dem Gelände um die baulichen Anlagen herum erfolgt innerhalb der festgesetzten 
Grünflächen eine Bepflanzung: Fettwiesenansaat, Strauch-, Baumpflanzungen 
 

Ansaat M 7, Strauch-, Baumpflanzungen M 8 
 
 
 

15.0 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und fü r die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von G ewässern  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

 
15.1 Pflanzbindung: 
 

Planung von Einzelbäumen 
 
Pflanzbindung für Einzelbäume (außerhalb Geltungsbereich) 

 
 
 
16.0 Leitungsrecht  
 

Mit Leitungsrecht zu Gunsten der Bodenseewasserversorgung 
belastete Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 
 
 
17.0 Sonstige Festsetzungen durch Planzeichen  
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

 
 
 
17.1 Sonstige Abgrenzung 

(Gebäudehöhe, Nutzung) 
 
 
 
 
18.0 NUTZUNGSSCHABLONE  

13.0 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des §  1a BauGB und ihre 
Zuordnung   (§ 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1a BauGB) 

 
13.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen innerhalb de s Plangebiets:  

Die im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 festgesetzten Flächen für Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen sowie die darauf auszuführenden Maßnahmen werden 
der Fläche SO1 und der Fläche SO2 zugeordnet.  
 

13.2 Externe Kompensationsmaßnahmen: 
(Maßnahmenbeschreibung siehe Umweltbericht, Maßnahmenplan) 
 
Für das Vorhaben werden weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans erforderlich, diese Maßnahmen erhalten ihre 
Verbindlichkeit durch die Aufnahme in den städtebaulichen/öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zwischen Stadt Sigmaringen, dem Landwirt (Vorhabenträger) und dem 
Landratsamt Sigmaringen. Es handelt sich um:  
K 1  Anpflanzung von Einzelbäumen auf Flurstück Nr. 571, Gemarkung Laiz. 
K 2  Umwandlung von Acker zu Grünland auf Flurstück 563 westlich der bestehenden 
Hofstelle, Gemarkung Laiz. 
K 3  Anpflanzung von Einzelbäumen auf Flurstück 563 westlich der bestehenden 
Hofstelle, Gemarkung Laiz. 
K 4  Strauchpflanzung auf Flurstück 563 auf Böschung von bestehendem Fahrsilo 
unmittelbar westlich der bestehenden Hofstelle, Gemarkung Laiz. 
K 5  Aufwertung von nach §32 NatSchG BW geschützten Teichbiotopen auf Flst. Nr. 
347, 348, 349, Gemarkung Vilsingen. 
K 6  Strauchpflanzung zur Anlage eines Waldsaumes auf Flst. Nr. 341, Gemarkung 
Vilsingen. 
K 7 Extensivierung von Fettwiesen entlang des Riedgrabens auf den Flurstücken Nr. 
256, 257, 236, Gemarkung Vilsingen. 
CEF-Maßnahme: Anlage eines Ackerbrachestreifens auf Flurstück Nr. 694 Gemarkung 

Laiz. 

 
11.0 Öffentliche und private Grünflächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
 Private Grünfläche 
 

 Zweckbestimmung: Vermeidungs-, Minimierungs- 
maßnahmen (V 1, V5, M 1, M 7, M 8) 

 
 

 Hausgarten (Gehölze, Rasen, Zierpflanzen, Gemüsebeet, 
Schwimmteich) 

 
 
12.0 Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, z ur Pflege und zur 

Entwicklunq von Boden, Natur und Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 

 Innerhalb der mit Planzeichen umgrenzten Flächen sind 
Vermeidungs-, Minimierungsmaßnahmen unterzubringen 
(V 1, V5, M 1, M 7, M 8) 

 
10.0 Minimierungsmaßnahmen 

(Maßnahmenbeschreibung siehe Umweltbericht, Maßnahmenplan) 
 
10.1  M 1  Schutz des Oberbodens, Festsetzung unter Hinweise. 
 
10.2 M 2  Rückhalt und gedrosselte Einleitung sauberen Niederschlagswassers von Dach- 

und Hofflächen, Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO). 
 
10.3 M 3  Schadlose Entsorgung anfallender Sicker- und verunreinigter Oberflächenwasser, 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO). 
 
10.4 M 4  Verwendung offenporiger Beläge auf unbelasteten Flächen, Festsetzung § 74 

Abs. 1 Nr. 3 LBO. 
 
10.5 M 5  Verwendung von dezenten, matten Farben für die Gestaltung der baulichen 

Anlagen, Tragluftdächer in Grün, Festsetzung § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO. 
 
10.6 M 6  Verwendung insektenschonender Beleuchtung, Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB. 
 
10.7 M 7  Einbindung der baulichen Anlage ins Gelände, Geländemodellierung, 

Auskofferung des Geländes, Anböschung der Behälterwände, Wiederauftrag von 
Oberboden, und Ansaat mit Fettwiesensaatgut wie bei Maßnahme K 2. Pflege 
ebenfalls wie bei K 2. Die Böschung und z. T. der Havariewall wird auf einem Streifen 
von 5 m Breite mit heimischen Sträuchern autochthoner Herkunft bepflanzt siehe M 8, 
Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 

 
10.8 M 8  Strauch- und Baumpflanzungen zur Eingrünung der baulichen Anlagen (siehe 

Maßnahmenplan), Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20/25a BauGB. 
 
10.9 M 9  Dauerhafter Erhalt und Pflege der Hochstammobstwiese, 

Städtebaulicher/öffentlich rechtlicher Vertrag zw. Stadt Sigmaringen, Landwirt 
(Vorhabenträger) und Landratsamt Sigmaringen. 

 
10.10 M 10  Rückbauverpflichtung, Durchführungsvertrag zum VBPlan zwischen der Stadt 

Sigmaringen und dem Vorhabenträger. 
 

7.0 Aufteilungsvorbehalt von Verkehrsflächen  
 
7.1 Von der Aufteilung der Verkehrsflächen  kann abgewichen werden, wenn die 

Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
 
 
8.0 Abwasserbeseitigung, Versickerung von Niedersch lagswasser  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
 
8.1 Niederschlagswasser, welches auf Wiesen- u. Böschungsflächen außerhalb der 

vorgesehenen Umwallung anfällt wird nicht gefasst u. versickert schadlos über den 
umliegenden, bewachsenen Oberboden. Sauberes Niederschlagswasser von Dach- 
und Hofflächen wird im Bereich des lokalen Tiefpunktes, welcher als Rückhalte-raum 
für sauberes Niederschlagswasser ausgebildet wird, gefasst. Bei Bedarf wird nach 
Sichtkontrolle das saubere Niederschlagswasser über einen Entwässerungsschacht 
und angeschlossener erdverlegter Rohrleitung (mit Drosselabfluss) dem bestehenden 
Seitengraben außerhalb der geplanten Umwallung zugeführt, siehe M 2. 

 
8.2 Schadlose Entsorgung anfallender Sicker- und verunreinigter Oberflächenwässer. Die 

Sickerwässer des Fahrsilos und Wässer aus der Anlagenreinigung sind über 
Entwässerungseinrichtungen aufzufangen und anschließend landwirtschaftlich zu 
verwerten. Das verunreinigte Niederschlagswasser des Abtankplatzes wird vom 
sauberen Niederschlagswasser getrennt und mit einem Gefälle dem geplanten 
Schmutzwasserschacht zugeführt und anschließend landwirtschaftlich verwertet, siehe 
M 3.  

 
 
9.0 Vermeidungsmaßnahmen  

(Maßnahmenbeschreibung siehe Umweltbericht, Maßnahmenplan) 
 

9.1  V 1  Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall, Festsetzung (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB). 

 
9.2 V 2  Fällen von 7 Ostbäumen außerhalb der Brutzeit (01.03.-30.09.), Festsetzung § 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 
 
9.3 V 3  Schutz von § 32 NatSchG BW geschützte Feldhecke während Bauarbeiten, 

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 
 
9.4 V 4  Ökologische Baubegleitung bei zukünftigen Baumaßnahmen an der 

Maschinenhalle, Verbindlichkeit durch die Aufnahme in den städtebaulichen/öffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen Stadt Sigmaringen, dem Landwirt (Vorhabenträger) und 
dem Landratsamt Sigmaringen. 

 
9.5 V 5  Errichtung eines Havariewalls, Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB, (§ 74 Abs. 3 

Nr. 2 LBO). 

 
2.0 Maß der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 a BauNVO) 
 
2.1 Grundfläche 
 
2.1.1 z. B. GRZ 0,8 Grundflächenzahl als Höchstgrenze. Die Anböschflächen 

nördlich und westlich von SO1 sind nicht Bestandteil des 
Baugrundstücks.  

 
2.2 Gebäudehöhe 
 
2.2.1 max. Höhen  Die Höhe der baulichen Anlagen sind gem. Einschrieb 

beschränkt. Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind 
Gasfackeln und Kamine. Die zulässige Höhe bezieht sich auf 
das geplante Gelände. Messpunkt ist der Schnittpunkt vom 
geplanten Gelände bis zum höchsten Punkt der baulichen 
Anlage. 

 
 
3.0 Bauweise  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 
3.1        a 1 Abweichende Bauweise, geringerer Grenzabstand als 2,5m 

zulässig. 
 
3.2        a 2 Abweichende Bauweise, geringerer Grenzabstand 

entsprechend dem Bestand als Grenzbebauung zulässig. 
Fahrsilo bis 88m Länge zulässig. 

 
 
4.0 Überbaubare Grundstücksfläche  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
 
4.1 Baugrenze 

 
 

 
5.0 Nebenanlagen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
5.1 Entfallen. 
 
 
6.0 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
6.1  öffentliche Verkehrsfl., landwirtschaftlicher Weg 
 
6.2   private Verkehrsfläche 

1.1.3      SO3 Das Sondergebiet mit der Bezeichnung SO3 steht in funktionalem 
Zusammenhang mit dem Sondergebiet SO1 und SO2.  
Wie im zeichnerischen Teil dargestellt können dort in Anlehnung an §§ 8/9 
BauNVO (Gewerbe-/Industriegebiet) Abs. (3) ausnahmsweise Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zugelassen werden. Es ist keine 

weitere Versiegelung zulässig. 

V. INFORMELLE DARSTELLUNG  
 
 

Geplante bauliche Anlagen 
 

 
Bestehende Gebäude und bauliche Anlagen 
 
 

Höhenkoten bestehendes Gelände 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN , (separate Satzung) 
(§ 74 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 74 Abs. 7 LBO Baden-Württemberg) 

 
2.1 Gebäudehöhen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

In der Planzeichnung werden max. zulässige Höhen der baulichen Anlagen 
festgesetzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung sind Gasfackeln und 
Kamine.  

 
2.2 Gestaltung und Begrünung (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO), siehe M 4, M 5, M 7 und M 8. 
 
2.3 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser   

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO), siehe M 2 und M 3. 
 
2.4 Ordnungswidrigkeiten  

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 3 Ziff. 2 LBO handelt, wer Ziffer 2.1 dieser 
Satzung vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt. 

 
Gemäß § 75 Abs. 2 LBO können Ordnungswidrigkeiten gegen Festsetzungen dieses 

Bebauungsplanes mit Bußgeld belegt werden. 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN:  
 
DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) 
i.d.F. vom 23.09.2004, zuletzt geändert d. Art. 6 d . Ges. vom 20.10.2015 
 
DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO), 
i.d.F. vom 23.01.1990 zuletzt geändert d. Art. 2 d.  Ges. vom 11.06.2013 
 
DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO) 
i.d.F. vom 05.03.2010, zuletzt geändert d. Art. 1 d . Ges. vom 11.11.2014 
 
DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanZVO) 
i.d.F. vom 18.12.1990, zuletzt geändert mit Gesetz vom 22.07.2011 

 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

(§ 9 BauGB und BauNVO) 
 
 
1.0 Art der baulichen Nutzung  
 (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 und § 9 Abs. 1 Ziff. 23b BauGB, § 11 BauNVO)  
 
1.1 SO Sonstige Sondergebiete Erneuerbare Energien,  

 Zweckbestimmung: Biogasanlage (§ 11 BauNVO) 
 
Sonstiges Sondergebiet Erneuerbare Energien 
Zweckbestimmung „Biogasanlage“, § 11 Abs. 2 BauNVO 
 
 

Leistungsbeschreibung: 
Die durchschnittliche Bemessungsleistung ist auf ca. 1.000 kW beschränkt. Die max. 
installierte elektrische Leistung der Anlage ist auf ca. 2.100 kW begrenzt. 
 
Die Einsatzstoffmenge ist mit ca. 27.300 to/a (4.165.000 Mio. Nm³ BG/a) zugelassen.  
 
Nutzungsänderungen sind nur zulässig, wenn die künftigen Nutzungen in funktionalem 
Zusammenhang mit der Biogasanlage stehen. 

 
 
1.1.1      SO1 Das Sondergebiet mit der Bezeichnung SO1 dient ausschließlich der 

Unterbringung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien.  
Wie im zeichnerischen Teil dargestellt sind dort nur folgende (technische) 
Anlagen verortet und zulässig: 
Substratendlager, Anlagen für die Gasaufbereitung und Gaseinspeisung incl, 
Zufahrtsflächen. 
 

1.1.2      SO2 Das Sondergebiet mit der Bezeichnung SO2 steht in funktionalem 
Zusammenhang mit dem Sondergebiet SO1.  
Wie im zeichnerischen Teil dargestellt sind dort nur folgende Anlagen zulässig: 
Fahrsilo mit Aufschubmauer, Fermenter, Nachgärer, sonstige Behälter/Speicher, 
Vorgrube, Waschplatz, BHKWs, Trafos, Wärme-Verteilerhaus, Pufferspeicher, 
Trocknungsanlage mit Separator, Maschinenhalle, Lager Feststoff, Garagen mit 

Satteldach. 
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